
 Winterthur, 10. Juli 2013 
 GGR-Nr. 2013/068 

 
 
 
An den Grossen Gemeinderat 
(teilweise zuhanden der Volksabstimmung) 
 
 

W i n t e r t h u r 
 
 
 
Reorganisation der Fürsorgebehörde: X. Nachtrag zur Gemeindeordnung vom 26. November 
1989 und Genehmigung der Geschäftsordnung der Sozialhilfebehörde vom 10. Juli 2013  
 

 
 
Anträge: 
 
1. Die Gemeindeordnung der Stadt Winterthur vom 26. November 1989 wird unter Vorbehalt 
der Zustimmung durch die Gemeinde mit einem X. Nachtrag wie folgt geändert: 

 
§ 10 (3. Ausschluss des Referendums) Abs. 1 Ziff. 8 
1 Folgende Beschlüsse des Grossen Gemeinderates sind der Abstimmung durch die Ge-
meinde entzogen: 
… 
8. Beschlüsse, durch welche das Eintreten auf Vorlagen des Stadtrates oder der Sozialhilfe-
behörde, der Zentralschulpflege, der Kommissionen Berufsvorbereitungsjahre oder Metall-
arbeiterschule abgelehnt wird; 
 
 
§ 27 (I. Wahl) Abs. 1 Ziff. 7 
 
1 Der Grosse Gemeinderat wählt: 
… 
7. die Mitglieder der Sozialhilfebehörde 
 
 
§ 28 (II. Übrige Befugnisse) Abs. 1 Ziff. 4 und 24 
 
1 Dem Grossen Gemeinderat stehen zu: 
… 
4. die Beschlussfassung über alle anderen durch die kantonale Gesetzgebung der Gemein-
deversammlung zugewiesenen Geschäfte, soweit sie das Gesetz oder die Gemeindeord-
nung nicht der Gemeinde vorbehält oder dem Stadtrat, der Zentralschulpflege, den Kommis-
sionen Berufsvorbereitungsjahre oder Metallarbeiterschule oder der Sozialhilfebehörde über-
trägt; 
… 
24. die Genehmigung der Geschäftsordnung der Sozialhilfebehörde; 
 
 
§ 34 (I. Sitzungen) Abs. 5 
… 
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5 Den Mitgliedern der Zentralschulpflege, der Kommissionen Berufsvorbereitungsjahre und 
Metallarbeiterschule und der Sozialhilfebehörde steht das Recht zu, bei der Beratung von 
Angelegenheiten aus ihrem Zuständigkeitsbereich an den Sitzungen des Grossen Gemein-
derates teilzunehmen und Anträge zu stellen. 
 
 
Siebenter Teil: Die Sozialhilfebehörde 

§ 66 (I. Zusammensetzung) 
 
1 Die Sozialhilfebehörde besteht aus demjenigen Mitglied des Stadtrates, dem das Departe-
ment Soziales zugeteilt ist, als Präsident oder Präsidentin und zehn weiteren Mitgliedern. 
 
 
§ 67 (II. Befugnisse) 
 
1 Die Sozialhilfebehörde erledigt die ihr durch die Gesetzgebung übertragenen Aufgaben. 
2 Sie kann Aufgaben an Mitglieder oder Ausschüsse delegieren. 
3 Die weiteren Befugnisse bestimmt die Geschäftsordnung der Sozialhilfebehörde. 
 
 
§ 67bis (III. Übertragung von Aufgaben) 
 
1 Die Sozialhilfebehörde überträgt in der Geschäftsordnung ihre Entscheidungsbefugnisse für 
alle Einzelfälle an die zuständige Bereichsleitung im Departement Soziales zur selbständigen 
Erledigung. Die Bereichsleitung kann die Entscheidkompetenz an Mitarbeitende des Be-
reichs weiterdelegieren.  
2 Gegen Anordnungen der Bereichsleitung und von ermächtigten Mitarbeitenden kann innert 
30 Tagen nach der Mitteilung stadtintern Einsprache bei der Sozialhilfebehörde erhoben 
werden. Die Einsprache an den Stadtrat ist ausgeschlossen. 
3 Für das Verfahren gelten die Vorschriften des kantonalen Verwaltungsrechtspflegegesetzes 
über den Rekurs. 
 
 
§ 68 (IV. Entschädigungen) 
 
1 Nicht voll angestellte Mitglieder der Sozialhilfebehörde beziehen Sitzungsgelder. 
2 Im Übrigen werden die Entschädigungen durch Verordnung des Grossen Gemeinderates 
bestimmt. 
 
 
 
2. Der Stadtrat setzt diesen X. Nachtrag nach erfolgter Genehmigung durch den Regierungs-
rat auf Beginn der nächsten Amtsdauer in Kraft.  
 
3. Die vom Stadtrat mit Beschluss vom 10. Juli 2013 erlassene Geschäftsordnung der Sozi-
alhilfebehörde wird genehmigt. 
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Weisung: 
 
1. Zusammenfassung 
Mit einer neuen Behördenbezeichnung verbindet die Sozialhilfebehörde eine Neuausrichtung 
der behördlichen Aufgaben, Zuständigkeiten und Verantwortung und passt ihre Organisation 
an die heutigen Erfordernisse an. Sie konzentriert sich auf strategische Aufgaben und grenzt 
sich klar von der operativen Verwaltungstätigkeit ab. Dazu delegiert sie ihre Entscheidungs-
befugnisse für alle Einzelfälle an die zuständige Bereichsleitung im Departement Soziales. 
Zu den behördlichen Funktionen gehören strategische Vorgaben, Normsetzungen, Aufsicht 
und Überwachung der rechtsgleichen Umsetzung des gesetzlichen Auftrags. Die Verwaltung 
informiert die Behörde mittels Berichterstattung über die Erfüllung ihrer Aufgaben und die 
Umsetzung ihres Auftrages. 
Die Neuausrichtung verlangt Anpassungen in der Gemeindeordnung sowie in der Ge-
schäftsordnung der Fürsorgebehörde. 
 
 
2. Ausgangslage 
 

Die Sozialhilfe im Wandel 
Das gesellschaftliche und politische Umfeld der Sozialhilfe hat sich seit den Neunzigerjahren 
stark gewandelt. Nach Jahren des wirtschaftlichen Aufschwungs setzte eine lang dauernde 
Rezession ein, welche die Zahl der Menschen ohne Erwerbsarbeit ansteigen liess. Mit zeitli-
cher Verzögerung führte dies zu mehr Sozialhilfebeziehenden. Trotz Phasen wirtschaftlicher 
Erholung gelang es nicht im gewünschten Ausmass, die Leute aus der Sozialhilfe abzulösen 
und in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Als Folge bildete sich in der Sozialhilfe ein Sockel, 
der nur sehr schwer abgebaut werden kann. Neben Langzeitarbeitslosigkeit wurden auch 
Familienarmut und chronische Gesundheitsbeeinträchtigungen als strukturelle Armutsrisiken 
an die Sozialhilfe delegiert. Diese Umstände führten zu einem steilen Anstieg der Fallzahlen 
in der Sozialhilfe in den letzten 15 Jahren. Während im Jahr 1994 noch 1'647 Fälle verzeich-
net wurden, waren es 10 Jahre später bereits 2'900 Fälle und in den letzten Jahren stagnier-
te der Fallbestand auf hohem Niveau (2’822 Fälle im Jahr 2011). Mit den Fallzahlen stiegen 
auch die Kosten für die wirtschaftliche Hilfe sowie die Verwaltungskosten für die Durchfüh-
rung der Sozialhilfe.  
Bei gleichzeitig zunehmender Finanzknappheit der öffentlichen Hand rückte die Sozialhilfe 
ins Visier von Politik und Öffentlichkeit. Die Debatte drehte sich um Finanzierungsfragen, um 
das Verhältnis der Sozialhilfe zu den Sozialversicherungen, um Sozialhilfemissbrauch sowie 
um spezielle Einzelfälle. 
 
Laufende Reorganisationen in den Sozialen Diensten 
Der rasante Fallanstieg hat einen stetig wachsenden Personalbestand zur Folge, was perio-
disch Anpassungen bei der Aufbauorganisation der Sozialhilfe nach sich zieht. Zudem erfor-
dern neue Problemlagen die Ausweitung und Differenzierung der Dienstleistungsangebote. 
Neben der Gewährleistung der materiellen Existenzsicherung beschäftigt sich die Sozialhilfe 
heute intensiv mit der sozialen und beruflichen Integration der Klientinnen und Klienten und 
stellt für bestimmte Zielgruppen spezifische Angebote zur Verfügung (z.B. für junge Erwach-
sene). Weil sich die Durchsetzung der rechtlichen Ansprüche von Klientinnen und Klienten, 
vor allem im Sozialversicherungsbereich, zunehmend schwieriger gestaltet, müssen juris-
tisch versierte Mitarbeitende eingesetzt werden. Im Weiteren wird die Arbeitsaufteilung zwi-
schen sozialarbeiterischem und kaufmännischem Personal ständig überprüft und den verän-
derten Erfordernissen angepasst. 
Die Sozialhilfe reagiert also laufend mit Anpassungen auf die geschilderten Veränderungen 
in der eigenen Organisation und in ihrem Umfeld. Kern- und Supportprozesse werden im 
Hinblick auf die angestrebten Wirkungsziele neu definiert, die Aufbauorganisation wird ent-
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sprechend abgestimmt und interne und externe Schnittstellen werden überprüft und bei Be-
darf neu gestaltet. 
 
Gleichbleibende Organisationsstrukturen bei der Fürsorgebehörde 
Im Gegensatz zu den stetigen Veränderungen in der Verwaltungsorganisation der Sozialhilfe 
arbeitet die Fürsorgebehörde trotz der Verdoppelung der Geschäftsfälle gleich bleibend in 
den alten Organisationsstrukturen. Die im Jahr 2001 in Kraft getretene Geschäftsordnung 
der Fürsorgebehörde basiert auf Regelungen, die bereits im Jahre 1994 eingeführt wurden.  
 
Die Fürsorgebehörde bewilligt nach wie vor alle Leistungsentscheide, sei es in der Referen-
tenfunktion oder als Unterstützungskommission. Als Einspracheinstanz behandelt sie im 
Wiedererwägungsverfahren oder in erster Instanz Einsprachen, die sich zwischen 2001 (16 
Einsprachen) und 2010 (45 Einsprachen) verdreifacht haben. Von der Geschäftsprüfungs-
kommission werden Einzelfälle an Visitationen bei allen Sozialarbeitenden (1994: 23, 2011: 
120) geprüft. 
 
Geltende Organisationsstruktur der Fürsorgebehörde  
Der Bezirksrat Winterthur hält in seinen periodisch stattfindenden Visitationen konstant fest, 
dass die Sozialhilfe gesetzeskonform ausgerichtet wird und die Abläufe effizient und gut or-
ganisiert sind. Trotzdem erkannte die Fürsorgebehörde in den letzten Jahren zunehmend die 
Schwächen im heutigen Organisationsmodell. In ihrer Mehrfachrolle nimmt sie sowohl stra-
tegische als auch normative und operative Aufgaben wahr. Sie hat einerseits Aufsichts- und 
Kontrollpflichten, anderseits beteiligt sie sich in ihrer Entscheidfunktion bei der Sozialhilfe-
Durchführung. Diese Mehrfachrollen entsprechen weder den rechtlichen, noch den politi-
schen oder betriebswirtschaftlichen Kriterien der Good Governance. Eine klare Zuordnung 
von Verantwortung und Kompetenzen wird dadurch erschwert. Dazu kommt, dass die Be-
hördenmitglieder in ihrem operativen Aufgabenbereich in Anbetracht der Diskrepanz zwi-
schen ihrem Informationsgrad und Kenntnisstand und ihrer Entscheidungskompetenz zu-
nehmend Unbehagen bekunden.  
 
Rechtsgrundlagen 
Gemäss § 79 Abs. 1 Gemeindegesetz (GG)1 bestellt die politische Gemeinde eine Fürsorge-
behörde gemäss Sozialhilfegesetz, welche ihre besonderen Aufgaben bestimmt. Diese Be-
hörde ist gemäss kantonalem Sozialhilfegesetz (SHG)2 verantwortlich für die Durchführung 
und Gewährleistung der wirtschaftlichen und persönlichen Hilfe und für die Berichterstattung 
an die Oberbehörden (§ 7 Abs. 1 SHG). Die übrigen Aufgaben im Bereich der sozialen Si-
cherheit und des Sozialversicherungswesens (z.B. Ergänzungsleistungen) werden bereits 
heute von der Verwaltung wahrgenommen. Auf das Verfahren finden die Bestimmungen des 
Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRG)3 Anwendung. 
 
 
3. Reorganisation der Fürsorgebehörde 
 

Vorgehen 
Mit Beschluss der Gesamtbehörde vom März 2009 wurde eine Arbeitsgruppe bestehend aus 
sechs Behördemitgliedern gebildet mit dem Auftrag, einen Reorganisationsvorschlag zu er-
arbeiten. In der Gruppe nahmen auch der Leiter der Sozialen Dienste, die Leiterin der Sozi-
alberatung und ab August 2010 der Fürsorgebehördepräsident Einsitz. 
Zwischen Juni 2009 und Mai 2011 fanden mit Begleitung eines externen Moderators elf 
Workshops statt. Die Zwischenergebnisse wurden an den Behördensitzungen vom 3. De-

                                                 
1Gemeindegesetz (LS 131.1) 
2 Sozialhilfegesetz (LS 851.1) 
3 Verwaltungsrechtspflegegesetz (LS 175.2) 
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zember 2009 und 16. Juni 2011 vorgestellt und gutgeheissen. An der Sitzung vom 6. Juni 
2013 verabschiedete die Fürsorgebehörde die vorliegenden Entwürfe für eine neue Ge-
schäftsordnung und für den X. Nachtrag zur Gemeindeordnung mit 13 gegen 1 Stimme und 
erteilte den Auftrag zur Weiterleitung an den Stadtrat. 
 
Grundzüge der neuen Organisation 
Effektivität, Effizienz und Transparenz lassen sich am ehesten erreichen, wenn Zuständigkei-
ten und Verantwortlichkeiten kongruent mit den gestellten Aufgaben sind. In der jetzigen Or-
ganisationsform beschäftigt sich die Behörde vornehmlich mit operativen Geschäften und 
Prozessen, für die primär nicht strategisch-führungsmässige Fähigkeiten, sondern eher 
Fachwissen und praktische Erfahrung erforderlich sind, was bei einer Milizbehörde nur be-
dingt vorausgesetzt werden kann. 
Die Behörde will künftig vor allem strategisch-normative Funktionen übernehmen und sich 
generellen Aufsichtsaufgaben widmen. Sie erlässt weiterhin kommunale Richtlinien und 
bleibt erstinstanzlich für Einsprachen zuständig. Die generellen Aufsichtsaufgaben über Pro-
zesse und Abwicklung der Sozialhilfe wird sie über Prüfungen im Einzelfall sowie über das 
Berichterstattungswesen wahrnehmen. 
Die Fürsorgebehörde und der Departementvorsteher, als ihr Vorsitzender, sind überzeugt, 
dass mit dieser Anpassung das Potential der Behörde besser genutzt werden kann und die 
Klärung der Zuständigkeiten zu einer erhöhten Effizienz in den internen Abläufen führen 
wird. 
 
Zeitplan 
Der Zeitplan sieht die Inkraftsetzung der Neuorganisation auf die nächste Legislatur (2014 
bis 2018) vor. Um das Verfahren zu beschleunigen und im Bemühen um mehr Transparenz 
werden dem Grossen Gemeinderat die Anpassung der Gemeindeordnung (vorbehältlich des 
positiven Ausgangs der Volksabstimmung) sowie die revidierte Geschäftsordnung der Sozi-
alhilfebehörde gleichzeitig zur Genehmigung vorgelegt. 
 
 
4. Rechtliche Ausgestaltung für die Reorganisation der Fürsorgebehörde 
 
4.1. Erforderliche Anpassungen in der Gemeindeordnung 
 

Neue Bezeichnungen 
In verschiedenen Bestimmungen der Gemeindeordnung4(§ 10 Abs. 1 Ziff. 8, § 27 Abs. 1 
Ziff. 7, § 28 Abs. 1 Ziff. 4 und 24, § 34 Abs. 5, § 66, § 67 und § 68) wird die Bezeichnung 
Fürsorgebehörde verwendet. Dieser Namen entspricht dem heutigen Verständnis der be-
hördlichen Aufgaben nicht mehr. Die neue Bezeichnung Sozialhilfebehörde weist auf die 
gesetzliche Vollzugsgrundlage hin. Weiter wurden redaktionelle bzw. sprachliche Anpassun-
gen von Bezeichnungen vorgenommen. So wurde in § 68 Abs. 1 der Gemeindeordnung der 
veraltete Begriff "beamtete" durch "angestellte" ersetzt.  
 
Reduktion der Anzahl Behördenmitglieder 
§ 66 Abs. 1 der bisherigen Gemeindeordnung legt die Anzahl der Mitglieder der Fürsorgebe-
hörde auf insgesamt 15 fest. Die Reduzierung der Mitgliederzahl der neuen Sozialhilfebe-
hörde Winterthur auf 11 Mitglieder erfordert eine Änderung von § 66. Die Verkleinerung der 
Behörde ist sinnvoll, weil die künftige Sozialhilfebehörde nicht mehr in das Massengeschäft 
"Bewilligung der Einzelentscheide" eingebunden ist. Die Dynamik in einem kleineren Gremi-
um ermöglicht es, in der Regel rascher zu einem gemeinsamen Verständnis und zu einer 
vereinten Ausrichtung zu kommen, was wiederum Voraussetzung für die Wahrnehmung der 
neuen Aufgaben ist. Trotz der Reduktion der Mitgliederzahl können weiterhin alle Parteien in 

                                                 
4 Gemeindeordnung der Stadt Winterthur 
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der Behörde vertreten sein. Der Vorsteher oder die Vorsteherin des Departements Soziales 
präsidiert weiterhin die Behörde von Amtes wegen. Damit übernimmt der Vorsteher oder die 
Vorsteherin die ungeteilte Verantwortung für die strategische Ausrichtung (in der Funktion 
Behördenvorsitz) und für die operative Ausrichtung (in der Funktion als Departementslei-
tung). 
 
Schaffung einer Delegationsnorm als wichtigste Anpassung 
Die neue Behördenorganisation strebt eine strikte Rollenteilung zwischen Behörde und Ver-
waltung an. Die Behörde ist neu für strategisch-normative Aufgaben zuständig und übt die 
generelle Aufsicht über die Ausrichtung der Sozialhilfe und über die Zweckmässigkeit der 
Prozesse aus. Die Verwaltung ist neu selbständig und abschliessend für die Ausführung der 
Sozialhilfe zuständig. Die Fürsorgebehörde delegiert die zur Erfüllung der operativen Aufga-
ben erforderlichen Entscheidungskompetenzen vollständig an die zuständige Bereichsleitung 
im Departement Soziales. Diese kann die Entscheidkompetenz an Mitarbeitende des Be-
reichs weiterdelegieren. Damit sind die beiden Aufgabenbereiche von Behörde (Aufsicht und 
Kontrolle) und Verwaltung (Vollzug) klar getrennt.  
Diese grundlegende Neuverteilung der Zuständigkeit, Kompetenzen und Verantwortung be-
dingt inhaltliche Änderungen in der Gemeindeordnung. Nur durch die Schaffung einer Dele-
gationsnorm in § 67bis der Gemeindeordnung kann die vorgesehene Kompetenzverschie-
bung von der Behörde in die Verwaltung rechtmässig begründet werden. Das Erfordernis 
einer Grundlage in der Gemeindeordnung ergibt sich aus den §§ 57 und 115a des Gemein-
degesetzes.  
Neu wird in § 67bis Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung auch die Einsprachemöglichkeit 
ausdrücklich geregelt. Bereits bisher war die Fürsorgebehörde Einspracheinstanz. Gemäss 
§ 115 Abs. 3 GG kann die Gemeindeordnung vorsehen, dass innert 30 Tagen Einsprache 
erhoben werden kann gegen Anordnungen von Angestellten, denen Verwaltungsbefugnisse 
mit eigener Verantwortlichkeit übertragen wurden. Gestützt auf diese Bestimmung wird eine 
ausdrückliche Grundlage in der Gemeindeordnung geschaffen und klargestellt, dass die So-
zialhilfebehörde Einspracheinstanz und der Weiterzug an den Stadtrat ausgeschlossen ist.  
 
Die vorgesehene Kompetenzdelegation ist – nach jetzigem Kenntnisstand – mit dem in Revi-
sion befindlichen Gemeindegesetz des Kantons Zürich kompatibel. 
 
 
4.2. Anpassungen in der Geschäftsordnung der Fürsorgebehörde 
 

Erlasszuständigkeit 
Die Geschäftsordnung der Sozialhilfebehörde regelt die Art und Weise, wie die Behörde ih-
ren gesetzlichen Auftrag erfüllt. Die heute geltende Geschäftsordnung der Fürsorgebehör-
de5wurde vom Stadtrat mit Beschluss vom 18. April 2001 erlassen und vom Grossen Ge-
meinderat am 11. Juni 2001 genehmigt. 
Gemäss § 28 Ziff. 24 Gemeindeordnung genehmigt der Grosse Gemeinderat die Geschäfts-
ordnung der Fürsorgebehörde. Für den Erlass ist der Stadtrat auf Antrag der Behörde zu-
ständig (vgl. § 41 Abs. 2 Ziff. 7 GO).  
Mit Verabschiedung der vorliegenden Weisung am 10. Juli 2013 hat der Stadtrat auf diesen 
Grundlagen die neue Geschäftsordnung der Sozialhilfebehörde vorbehältlich der Genehmi-
gung durch den Grossen Gemeinderat erlassen. 
 
Grundsätzliches zur neuen Geschäftsordnung der Sozialhilfebehörde 
Die Geschäftsordnung muss in erster Linie angepasst werden, um das Prinzip der strikten 
Rollenteilung zwischen Behörde und Verwaltung umzusetzen. Gestützt auf die Delegati-
onsnorm in § 67bis Abs. 1 der Gemeindeordnung i. V. m. Art. 10 der neuen Geschäftsord-

                                                 
5Geschäftsordnung der Fürsorgebehörde vom 18. April 2001 
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nung der Sozialhilfebehörde werden deren Entscheidungsbefugnisse für alle Einzelfälle an 
die zuständige Bereichsleitung im Departement Soziales übertragen. Die Kompetenzver-
schiebung hat zur Folge, dass die Behörde keinerlei Verwaltungstätigkeiten mehr ausübt. 
Die aufwändige doppelte Organisation und Administration im Verfahren der Leistungsent-
scheide entfällt somit. Gleichzeitig werden der behördliche Aufgabenbereich und die behörd-
liche Verantwortung präzisiert. 
Als weitere Änderungen wird die Behörde entsprechend § 66 und 67 der Gemeindeordnung 
neu als Sozialhilfebehörde bezeichnet und die Zahl der Behördenmitglieder wird von insge-
samt 15 auf 11  reduziert. 
 
 
Zu den einzelnen Artikeln 
 
Art. 1 verankert die neue Behördenbezeichnung Sozialhilfebehörde. Die Bezeichnung "Für-
sorgebehörde ist nicht mehr zeitgemäss. Die Behörde erfüllt heute ihre Aufgaben in einem 
anderen Verständnis als dem "fürsorgerischen".  
 
Art. 2 erwähnt den Auftrag der Behörde im Rahmen der kantonalen Gesetzgebung. 
Als Oberbehörde gilt der Bezirksrat, welcher seinerseits dem Regierungsrat periodisch Be-
richt erstattet. Bereits heute nimmt die Fürsorgebehörde die Berichterstattung des Bezirks-
rats an den Stadtrat zur Kenntnis und ist dafür zuständig, bei einem allfälligen Handlungsbe-
darf die notwendigen Vorkehrungen zu treffen. 
 
Art.3 definiert die Aufgaben der Behörde.  
In lit. a) und b) werden die behördlichen Aufgaben in Bezug auf die Verwaltung umschrieben. 
Für die Festlegung der strategischen Ausrichtung sowie für die Wahrnehmung ihrer Auf-
sichts- und Unterstützungsfunktionen nutzt die Behörde periodische Reportingdaten und 
Berichte über die internen Qualitätssicherungs- und Kontrollmassnahmen sowie die Bericht-
erstattung der städtischen Finanzkontrolle. Sie kann von der Verwaltung jederzeit Zusatzin-
formationen verlangen und thematische Schwerpunkte festlegen. Sie nimmt regelmässig 
nach standardisierten Kriterien Einsicht in Einzelfalldossiers. Durch diesen Praxiseinblick 
sind die Behördemitglieder in der Lage, sozialpolitisch relevante Fragestellungen zu erken-
nen und bei Handlungsbedarf zu intervenieren. Art. 3 lit. d) verpflichtet die Behörde zur Be-
richterstattung an politische Gremien. Die Berichterstattung an den Gemeinderat erfolgt 
durch den Beitrag der Behörde im jährlichen Geschäftsbericht. Art. 3 lit. e) hält fest, dass die 
Sozialhilfebehörde erste Rechtsmittelinstanz ist und über Einsprachen gegen Verfügungen 
der mit der Durchführung der Sozialhilfe betrauten Stellen im Departement Soziales ent-
scheidet. 
 
Art. 4 bestimmt Zusammensetzung und Organisation der Sozialhilfebehörde. 
Das Präsidium wird von Amtes wegen durch den Vorsteher / die Vorsteherin des Departe-
ments Soziales besetzt, der / die damit die ungeteilte Verantwortung für die Behörden- und 
die Verwaltungstätigkeit übernimmt. In Bereich der Behördentätigkeit gewährleistet das Vi-
zepräsidium die Stellvertretung. Neu nimmt die zuständige Bereichsleitung im Departement 
Soziales an den Behördensitzungen mit beratender Stimme teil. 
Die in § 66 Gemeindeordnung beschlossene Verkleinerung der Behörde von insgesamt 15 
auf 11 Mitglieder ist durch den Wegfall des umfangreichen und zeitaufwändigen Bewilli-
gungsverfahrens für die Leistungsentscheide angezeigt. 
 
Art. 5 Die Bezeichnung Fürsorgebehörde wird durch "Sozialhilfebehörde" ersetzt  
 
Art. 6 regelt unverändert den Abstimmungs- und Wahlvorgang innerhalb der Behörde.  
Neu werden auch die Ausschüsse erwähnt, für die die gleichen Regeln gelten. 
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Art. 7 Neben den sprachlichen Anpassungen "Sozialhilfebehörde" und "Ausschüsse" wird 
die Bestimmung durch den Ausschluss der Öffentlichkeit ergänzt. 
 
Art. 8 bleibt inhaltlich unverändert. 
 
Art. 9 umschreibt und präzisiert die Aufgaben, welche sich aus Art. 2 und 3 ergeben.  
Die Behörde bleibt weiterhin für den Erlass der städtischen Richtlinien über die Gewährung 
wirtschaftlicher Hilfe im Rahmen der kantonalen Vorgaben zuständig. Ebenso regelt sie die 
Grundzüge des Vollzugs in einem Organisations- und Kompetenzregelement. Die Sozialhil-
febehörde bleibt auch Einspracheinstanz bei Verfügungen, die in ihren Zuständigkeitsbereich 
fallen. Damit ist sie weiterhin zuständig für die rechtsgleiche und korrekte Anwendung des 
Rechts. 
Die Delegation der Aufgaben im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen und persönlichen 
Hilfe an Asylsuchende gemäss Art. 9 lit. d) der alten Geschäftsordnung der Fürsorgebehörde 
entfällt, weil Verfahren, Bemessung und Festsetzung von wirtschaftlicher Hilfe an Asylsu-
chende neu in Art. 5 a - 5 c SHG und besonderen Verordnungen abschliessend geregelt 
sind. 
 
Art. 10 erwähnt die Möglichkeit von Präsidialverfügungen. 
 
Art. 11 Mit dieser neuen Bestimmung delegiert die Behörde die zur Erfüllung der operativen 
Aufgaben erforderlichen Entscheidkompetenzen für alle Einzelfälle vollumfänglich an die im 
Departement Soziales zuständige Bereichsleitung.  
Die im Departement Soziales zuständige Bereichsleitung kann die Entscheidkompetenzen 
stufengerecht weiter delegieren.  
 
Art. 12 regelt den Rechtsmittelweg. Gegen Entscheide der Verwaltung im delegierten Be-
reich kann gemeindeintern Einsprache an die Sozialhilfebehörde erhoben werden. Der Ent-
scheid der Sozialhilfebehörde kann mit Rekurs an den Bezirksrat und danach mit Beschwer-
de ans Verwaltungsgericht weitergezogen werden. Eine Einsprachemöglichkeit an den 
Stadtrat ist in diesen Fällen nicht gegeben.  
 
Art.13 führt die Mittel auf, welche der Behörde zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung 
stehen. 
Einzelfälle spiegeln sowohl soziale Problemlagen als auch Lösungsmethoden im Rahmen 
der wirtschaftlichen und persönlichen Hilfe gemäss Sozialhilfegesetz. Mit der stichproben-
weisen Überprüfung der Einzelfalldossiers verschafft sich die Behörde Einblick in die Verwal-
tungstätigkeit. Liegt eine entsprechende Begründung vor, kann die Behörde auch systema-
tisch Einsicht in die Einzelfalldossiers verlangen und zu Einzelfällen oder zu allgemeinen 
Themen spezifische Berichterstattungen verlangen. Gestützt auf ihre Erkenntnisse kann die 
Sozialhilfebehörde Empfehlungen an die Verwaltung richten, bzw. Anpassungen am Organi-
sations- und Kompetenzreglement vornehmen. 
 
Art. 14 Die Geschäftsstelle ist weiterhin für die administrative und fachliche Unterstützung 
der Behörde zuständig. Neu führt die zuständige Bereichsleitung im Departement Soziales 
die Geschäftsstelle. Der ganze Bereich der administrativen Abwicklung der Einzelfallent-
scheide entfällt, weil die Behörde die entsprechenden Aufgaben der Verwaltung übertragen 
hat.  
 
Art. 15 erwähnt die Abhängigkeit von der Genehmigung durch den Grossen Gemeinderat 
und von der Annahme der Anpassung der Gemeindeordnung in der Volksabstimmung sowie 
als Zeitpunkt des Inkrafttretens die nächste Amtsdauer. 
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Die Berichterstattung im Grossen Gemeinderat ist dem Vorsteher des Departements Soziales über-
tragen. 

 
 
 
 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtpräsident: 

 M. Künzle 

 
 Der Stadtschreiber: 

 A. Frauenfelder  

 
 
 

Beilagen: 

- Geschäftsordnung der Sozialhilfebehörde Winterthur 
- Synoptische Darstellung der Artikel alte/neue Geschäftsordnung 
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Geschäftsordnung   
der Sozialhilfebehörde 
vom .10. Juli 2013 
 
Gestützt auf § 41 Abs. 2 Ziff. 7 der Gemeindeordnung wird folgende Geschäftsordnung der 
Sozialhilfebehörde erlassen: 
 

A. Allgemeines 

Art. 1 
Die Sozialhilfebehörde ist eine Kommission mit selbständigen Verwaltungsbefugnissen ge-
mäss Gemeindegesetz1.  

Art. 2 
Gemäss kantonalem Sozialhilfegesetz und der dazu gehörenden Verordnung obliegen der 
Sozialhilfebehörde folgende Aufgaben: 
a) Gewährleistung der persönlichen Hilfe, 
b) Durchführung der wirtschaftlichen Hilfe, 
c) Berichterstattung an die Oberbehörden, 
d) Vertretung der Gemeinde in Strafverfahren wegen unrechtmässiger Erwirkung von Sozi-

alhilfeleistungen.2 

Art. 3 
Diese Aufgaben erfüllt die Sozialhilfebehörde insbesondere durch: 
a) Festlegen der strategischen Ausrichtung der mit der Durchführung der Sozialhilfe betrau-

ten Stellen im Departement Soziales, 

b) Beaufsichtigung und Unterstützung dieser Stellen bei der Gewährleistung der persönli-
chen Hilfe und bei der Durchführung der wirtschaftlichen Hilfe, 

c) Aufgreifen sozialpolitischer Themen aus der Einzelfallhilfe, 

d) Berichterstattung an die politischen Gremien, 

e) Entscheid in Einsprachefällen. 

Art. 4 
Die Gesamtbehörde setzt sich zusammen aus dem Präsidenten/der Präsidentin (zuständiges 
Mitglied des Stadtrates) und der durch die Gemeindeordnung vorgegebenen Anzahl Mitglie-
der3. 

Der/die Vorsteher/in des Departements Soziales führt von Amtes wegen den Vorsitz der Sozi-
alhilfebehörde und übt die Aufsicht über die allgemeine Geschäftsführung der Geschäftsstelle 
aus.  

Bei Verhinderung des/der Präsidenten/in werden seine/ihre Funktionen in der Sozialhilfebe-
hörde durch den/die Vizepräsidenten/in wahrgenommen.  

Die beim Departement Soziales zuständige Bereichsleitung nimmt an den Behördensitzungen 
mit beratender Stimme teil. 
  

                                                 
1 Vgl. § 56 Gemeindegesetz (131.1) 
2 Vgl. § 7 Abs.1, lit.c Sozialhilfegesetz (851.1) 
3 Gemäss § 66 Gemeindeordnung der Stadt Winterthur sind dies zehn Mitglieder. 
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B. Verfahren 

Art. 5 
Der/die Vizepräsident/in wird von der Sozialhilfebehörde aus ihrer Mitte gewählt. 

Die Sozialhilfebehörde kann aus ihren Reihen Ausschüsse bestellen. 

Art. 6 
Die Behörde und ihre Ausschüsse sind beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder an-
wesend ist. Bei Stimmengleichheit gilt derjenige Antrag als angenommen, für den der/die 
Präsident/in stimmt. Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen, sofern das Gemeindege-
setz4nicht etwas anderes vorschreibt. 

Jedes Mitglied ist zur Stimmabgabe verpflichtet. 

Art. 7 
Die Verhandlungen der Sozialhilfebehörde und ihrer Ausschüsse sind nicht öffentlich und die 
Mitglieder unterstehen der Schweigepflicht gemäss Gemeindegesetz5. 

Art. 8 
Für den Ausstand gelten die Ausstandsbestimmungen des Verwaltungsrechtspflegegesetzes6. 

Art. 9 
Die Sozialhilfebehörde ist zuständig für alle sich aus Art. 2 und 3 ergebenden Geschäfte, so-
weit sie nicht Ausschüssen oder ihrem/r Präsidenten/in übertragen sind. Sie befasst sich ins-
besondere mit folgenden Aufgaben: 
a) Sie erlässt Richtlinien über die Gewährung wirtschaftlicher Hilfe im Rahmen der Best-

immungen des Sozialhilfegesetzes und von dessen Verordnung. 
b) Sie erlässt ein Organisations- und Kompetenzreglement. 
c) Sie nimmt regelmässig die Berichterstattung der Sozialen Dienste entgegen. 
d) Sie behandelt Einsprachen gegen in ihren Zuständigkeitsbereich fallende Verfügungen der 

mit der Durchführung der Sozialhilfe betrauten Stellen im Departement Soziales. 
 

Art. 10 
In den vom Gemeindegesetz vorgesehenen Fällen7 kann der/die Präsident/in selbständig Ver-
fügungen treffen. 

 

Art. 11 
Die Sozialhilfebehörde delegiert ihre Entscheidungsbefugnisse für alle Einzelfälle an die zu-
ständige Bereichsleitung im Departement Soziales. Die Bereichsleitung kann die Entscheid-
kompetenz an Mitarbeitende des Bereichs weiter delegieren. 
  

                                                 
4 Vgl. § 66 – 66b Gemeindegesetz 
5 Vgl. § 69 und 71 Gemeindegesetz 
6 Vgl. § 70 Gemeindegesetz i.V.m. § 5a Verwaltungsrechtspflegegesetz 
7 Vgl. § 67 Gemeindegesetz 
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Art. 12 
Verfügungen der Sozialen Dienste im Sozialhilfebereich können von den Betroffenen innert 
30 Tagen ab Erhalt mit Einsprache bei der Sozialhilfebehörde angefochten werden. Die Ein-
sprache an den Stadtrat ist ausgeschlossen. 
Für das Verfahren gelten die Vorschriften des kantonalen Verwaltungsrechtspflegegesetzes 
über den Rekurs.  

Art. 13 
Folgende Mittel stehen der Sozialhilfebehörde zur Verfügung: 

a) Periodische Einsicht in Einzelfalldossiers, 

b) Gezielte Einsicht in spezifische Einzelfalldossiers bei begründetem Anlass, 

c) Kenntnisnahme der wiederkehrenden Berichterstattung und Einholen von Berichten zu 
grundsätzlichen Themen der Sozialhilfe oder zu konkreten Einzelfällen, 

d) Erarbeitung von Empfehlungen zu grundsätzlichen Themen der Sozialhilfe. 

 

C. Geschäftsstelle 

Art. 14 
Die Geschäftsstelle unterstützt die Sozialhilfebehörde in administrativen und fachlichen Be-
langen. Ihre Leistungen können von den Behördemitgliedern direkt in Anspruch genommen 
werden. 

Die Führung der Geschäftsstelle der Behörde obliegt der zuständigen Bereichsleitung im De-
partement Soziales. Diese kann die Führung der Geschäftsstelle an Mitarbeitende des Be-
reichs weiter delegieren. 

Die Geschäftsstelle nimmt an den Behördensitzungen mit beratender Stimme teil. 

 

D. Aufheben des bisherigen Rechts, Genehmigung und Inkrafttreten 

Art. 15 
Die Geschäftsordnung vom 18.04.2001 wird aufgehoben. 

Die vorliegende Geschäftsordnung tritt, wenn der Genehmigungsbeschluss des Grossen Ge-
meinderates und die Anpassung der Gemeindeordnung (X. Nachtrag) in Rechtskraft erwach-
sen sind, auf Beginn der nächsten Amtsdauer in Kraft. 

 
Winterthur, den 
 
Im Namen des Stadtrates 
Der Stadtpräsident: 
Der Stadtschreiber: 
 
Vom Grossen Gemeinderat genehmigt am: 
 
Im Namen des Grossen Gemeinderates 
Die Präsidentin: 
Der Ratsschreiber: 
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Synoptische Darstellung der Änderungen der Geschäftsordnung der Sozialhilfebehörde Winterthur 
 
 
Inhalt Art. alt (Geschäftsordnung 2001) Inhalt Art. neu Bemerkungen 
Art. 1  
Die Fürsorgebehörde ist eine Kommission mit selbstän-
digen Verwaltungsbefugnissen gemäss Gemeindege-
setz. 

Art. 1 
Die Sozialhilfebehörde ist eine Kommission mit 
selbständigen Verwaltungsbefugnissen gemäss 
Gemeindegesetz. 
 

Die Bezeichnung "Fürsorgebehörde ist nicht mehr 
zeitgemäss. Die Behörde erfüllt heute ihre Aufga-
ben in einem anderen Verständnis als dem "fürsor-
gerischen".  

Art. 2  
Gemäss kantonalem Sozialhilfegesetz und der dazu 
gehörenden Verordnung obliegen der Fürsorgebehörde 
folgende Aufgaben: 
a) Gewährleistung der persönlichen Hilfe, 
b) Durchführung der wirtschaftlichen Hilfe, 
c) Berichterstattung an die Oberbehörden. 

Art. 2 
Gemäss kantonalem Sozialhilfegesetz und der 
dazu gehörenden Verordnung obliegen der Sozial-
hilfebehörde folgende Aufgaben: 
a) Gewährleistung der persönlichen Hilfe, 
b) Durchführung der wirtschaftlichen Hilfe, 
c) Berichterstattung an die Oberbehörden, 
d) Vertretung der Gemeinde in Strafverfahren we-

gen unrechtmässiger Erwirkung von Sozialhilfe-
leistungen. 
 

Bleibt bis auf die neue Behördenbezeichnung "So-
zialhilfebehörde" und die Nachführung in lit. d) un-
verändert. 

Art. 3  
Diese Aufgaben erfüllt die Fürsorgebehörde insbeson-
dere durch: 
a) Erlassen einer Kompetenzordnung, 
b) Erlassen von Unterstützungsrichtlinien, 
c) Begleiten der Entwicklung im Bereich der Sozialhilfe, 
d) Wahrnehmen sozialpolitischer Themen aus der Ein-

zelfallhilfe und Berichterstattung an die politischen 
Gremien durch die einzelnen Behördenmitglieder. 

 

Art. 3 
Diese Aufgaben erfüllt die Sozialhilfebehörde ins-
besondere durch: 
a) Festlegen der strategischen Ausrichtung der mit 

der Durchführung der Sozialhilfe betrauten Stel-
len im Departement Soziales, 

b) Beaufsichtigung und Unterstützung dieser Stel-
len bei der Gewährleistung der persönlichen Hilfe 
und bei der Durchführung der wirtschaftlichen Hil-
fe, 

c) Aufgreifen sozialpolitischer Themen aus der Ein-
zelfallhilfe, 

d) Berichterstattung an die politischen Gremien, 
e) Entscheid in Einsprachefällen. 

 
 

Der geänderte Art. 3 unterstreicht in lit. a) und b) 
die neuen Aufgaben der Sozialhilfebehörde: strate-
gische Ausrichtung und Aufsicht. Lit. c) ist Voraus-
setzung für die Wahrnehmung der strategischen 
Aufgaben. Lit. d) entspricht inhaltlich lit. d) GO alt. 
Lit. e) hält fest, dass die Sozialhilfebehörde über 
Einsprachen gegen Verfügungen der mit der Durch-
führung der Sozialhilfe betrauten Stellen entschei-
det. 
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Inhalt Art. alt (Geschäftsordnung 2001) Inhalt Art. neu Bemerkungen 
Art. 4  
Die Gesamtbehörde setzt sich zusammen aus dem/r 
Präsidenten/in (zuständiges Mitglied des Stadtrates) 
und der durch die Gemeindeordnung vorgegebenen 
Anzahl Mitglieder. 
Das Sekretariat wird durch die Leitung der Sozialbera-
tung geführt. 
 

Art. 4 
Die Gesamtbehörde setzt sich zusammen aus dem 
Präsidenten/der Präsidentin (zuständiges Mitglied 
des Stadtrates) und der durch die Gemeindeord-
nung vorgegebenen Anzahl Mitglieder. 
Der/die Vorsteher/in des Departements Soziales 
führt von Amtes wegen den Vorsitz der Sozialhilfe-
behörde und übt die Aufsicht über die allgemeine 
Geschäftsführung der Geschäftsstelle aus.  
Bei Verhinderung des/der Präsidenten/in werden 
seine/ihre Funktionen in der Sozialhilfebehörde 
durch den/die Vizepräsidenten/in wahrgenommen. 
Die beim Departement Soziales zuständige Be-
reichsleitung nimmt an den Behördensitzungen mit 
beratender Stimme teil. 
 

Bleibt inhaltlich unverändert was die Zusammen-
setzung und Organisation der Behörde anbelangt. 
Neu nimmt die zuständige Bereichsleitung im De-
partement Soziales mit beratender Stimme an den 
Behördensitzungen teil. 
 

Art. 5  
Der/die Vizepräsident/in wird von der Fürsorgebehörde 
aus ihrer Mitte gewählt. 
Die Fürsorgebehörde kann aus ihren Reihen Ausschüs-
se bestellen. 

Art. 5 
Der/die Vizepräsident/in wird von der Sozialhilfebe-
hörde aus ihrer Mitte gewählt. 
Die Sozialhilfebehörde kann aus ihren Reihen Aus-
schüsse bestellen. 
 

Die Bezeichnung Fürsorgebehörde wird durch "So-
zialhilfebehörde" ersetzt. 

Art. 6 
Die Behörde ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der 
Mitglieder anwesend ist. Bei Stimmengleichheit gilt der-
jenige Antrag als angenommen, für den der/die Präsi-
dent/in stimmt. Abstimmungen und Wahlen erfolgen 
offen, sofern das Wahlgesetz nicht etwas anderes vor-
schreibt. 
Jedes Mitglied ist zur Stimmabgabe verpflichtet. 
 

Art. 6 
Die Behörde und ihre Ausschüsse sind beschluss-
fähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend 
ist. Bei Stimmengleichheit gilt derjenige Antrag als 
angenommen, für den der/die Präsident/in stimmt. 
Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen, sofern 
das Gemeindegesetz nicht etwas anderes vor-
schreibt. 
Jedes Mitglied ist zur Stimmabgabe verpflichtet. 
 

Die gleichen Regelungen wie für die Behörde gel-
ten auch für die Ausschüsse. Nach Aufhebung des 
Wahlgesetzes ist auf das Gemeindegesetz zu ver-
weisen. 

Art. 7 
Die Verhandlungen der Fürsorgebehörde und der durch 
die Fürsorgebehörde bestellten Kommissionen unter-
stehen der Schweigepflicht gemäss Gemeindegesetz. 

Art. 7 
Die Verhandlungen der Sozialhilfebehörde und 
ihrer Ausschüsse sind nicht öffentlich und die Mit-
glieder unterstehen der Schweigepflicht gemäss 
Gemeindegesetz. 

Neben den sprachlichen Anpassungen "Sozialhilfe-
behörde" und "Ausschüsse" wird der Ausschluss 
der Öffentlichkeit ergänzt. 
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Inhalt Art. alt (Geschäftsordnung 2001) Inhalt Art. neu Bemerkungen 
Art. 8 
Für den Ausstand gelten gemäss Gemeindegesetz die 
Ausstandbestimmungen des Verwaltungsrechtspflege-
gesetzes. 

Art. 8  
Für den Ausstand gelten die Ausstandsbestimmun-
gen des Verwaltungsrechtspflegegesetzes. 
 

Bleibt inhaltlich unverändert. 

Art. 9 
Die Fürsorgebehörde ist zuständig für alle sich aus Art. 
2 und 3 ergebenden Geschäfte, soweit sie nicht Aus-
schüssen oder ihrem/r Präsidenten/in übertragen sind. 
Sie befasst sich insbesondere mit folgenden Aufgaben: 
a) Sie erlässt Richtlinien über die Gewährung wirt-

schaftlicher Hilfe im Rahmen der Bestimmungen des 
Sozialhilfegesetzes und dessen Verordnung sowie 
unter Beachtung der Richtlinien des schweizerischen 
Fachverbands für Sozialhilfe über die Ausgestaltung 
und die Bemessung der Sozialhilfe. 

b) Im Rahmen der Bundesgesetzgebung überträgt sie 
die persönliche und wirtschaftliche Hilfe an Asylsu-
chende an die Leitung der Asylkoordination. 

c) Sie erlässt eine Kompetenzordnung über die Ent-
scheidungs- und Finanzkompetenzen mit Zuweisung 
an Ausschüsse oder an den/die Präsidenten/in. 

d) Sie erledigt Einsprachen gegen Verfügungen der/s 
Präsidentin/en oder ihrer Ausschüsse. 
 
 

Art. 9  
Die Sozialhilfebehörde ist zuständig für alle sich 
aus Art. 2 und 3 ergebenden Geschäfte, soweit sie 
nicht Ausschüssen oder ihrem/r Präsidenten/in 
übertragen sind. Sie befasst sich insbesondere mit 
folgenden Aufgaben: 
a) Sie erlässt Richtlinien über die Gewährung wirt-

schaftlicher Hilfe im Rahmen der Bestimmungen 
des Sozialhilfegesetzes und von dessen Verord-
nung. 

b) Sie erlässt ein Organisations- und Kompetenz-
reglement. 

c) Sie nimmt regelmässig die Berichterstattung der 
Sozialen Dienste entgegen. 

d) Sie behandelt Einsprachen gegen in ihren Zu-
ständigkeitsbereich fallende Verfügungen der mit 
der Durchführung der Sozialhilfe betrauten Stel-
len im Departement Soziales. 
 

Die SKOS- Richtlinien sind seit 1.1.1998 im kanto-
nalen Recht verbindlich verankert, deshalb ist die 
Sozialhilfebehörde lediglich für die Ausgestaltung 
von städtischen Richtlinien sowie für das Organisa-
tions- und Kompetenzregelement zuständig. Sie 
bleibt Einspracheinstanz für Verfügungen, die in 
ihren Zuständigkeitsbereich fallen. Hingegen entfällt 
die Delegation der Aufgaben im Zusammenhang 
mit der wirtschaftlichen und persönlichen Hilfe an 
Asylsuchende, weil Verfahren, Bemessung und 
Festsetzung von wirtschaftlicher Hilfe an Asylsu-
chende neu im Sozialhilfegesetz geregelt sind. 
 

Art. 10 
Der/die Vorsteher/in des Departements Soziales führt 
von Amtes wegen den Vorsitz der Fürsorgebehörde und 
übt die Aufsicht über die allgemeine Geschäftsführung 
des Sekretariats aus. In seine/ihre Zuständigkeit fallen: 
a) Erlass von Präsidialverfügungen. Für die Vorausset-

zungen gelten die Bestimmungen des Gemeindege-
setzes. 

b) Verfügungen in allgemeinen Verwaltungsgeschäften.
c) Stellung von Strafanträgen bei Antragsdelikten. 
d) Die ihm/ihr durch die Kompetenzordnung übertrage-

nen weiteren Aufgaben. 

Art. 10 
In den vom Gemeindegesetz vorgesehenen Fällen 
kann der/die Präsident/in selbständig Verfügungen 
treffen. 
 

Zusammensetzung und Organisation der Sozialhil-
febehörde werden neu in Art. 4 geregelt. Neu 
nimmt die zuständige Bereichsleitung im Departe-
ment Soziales an den Behördensitzungen mit bera-
tender Stimme teil. Art. 10 erwähnt weiterhin die 
Möglichkeit von Präsidialverfügungen.  
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Inhalt Art. alt (Geschäftsordnung 2001) Inhalt Art. neu Bemerkungen 
Art. 11 
Bei Verhinderung des/r Präsidenten/in werden sei-
ne/ihre Funktionen in der Fürsorgebehörde durch 
den/die Vizepräsidenten/in und in Bezug auf die allge-
meinen Verwaltungsgeschäfte durch den/die Stellvertre-
ter/in ausgeübt. 

 Die Regelung bezüglich der Verwaltungsgeschäfte 
entfällt gänzlich, weil die Behörde keine Zuständig-
keit in Verwaltungsgeschäften mehr hat. Die Vertre-
tung ist neu in Art. 4 geregelt. 

 Art. 11 
Die Sozialhilfebehörde delegiert ihre Entschei-
dungsbefugnisse für alle Einzelfälle an die zustän-
dige Bereichsleitung im Departement Soziales. 
Diese kann die Entscheidkompetenz an Mitarbei-
tende des Bereichs weiter delegieren. 
 

Mit dieser neuen Bestimmung delegiert die Behör-
de die zur Erfüllung der operativen Aufgaben erfor-
derlichen Entscheidkompetenzen vollumfänglich an 
die im Departement Soziales zuständige Bereichs-
leitung. Diese Befugnisse können an die Mitarbei-
tenden des Bereichs weiter delegiert werden. 

 Art. 12 
Verfügungen der Sozialen Dienste im Sozialhilfebe-
reich können von den Betroffenen innert 30 Tagen 
ab Erhalt mit Einsprache bei der Sozialhilfebehörde 
angefochten werden. Die Einsprache an den Stadt-
rat ist ausgeschlossen. 
Für das Verfahren gelten die Vorschriften des kan-
tonalen Verwaltungsrechtspflegegesetzes über den 
Rekurs. 
 

Art. 12 regelt neu den Rechtsmittelweg. Gegen 
Entscheide der Verwaltung im delegierten Bereich 
kann gemeindeintern Einsprache an die Sozialhil-
febehörde erhoben werden. Der Entscheid der 
Sozialhilfebehörde kann mit Rekurs an den Bezirks-
rat und danach mit Beschwerde ans Verwaltungs-
gericht weitergezogen werden. Eine Einsprache-
möglichkeit an den Stadtrat ist in diesen Fällen 
nicht gegeben. 

 Art. 13 
Folgende Mittel stehen der Sozialhilfebehörde zur 
Verfügung: 
a) Periodische Einsicht in Einzelfalldossiers, 
b) Gezielte Einsicht in spezifische Einzelfalldossiers 

bei begründetem Anlass, 
c) Kenntnisnahme der wiederkehrenden Berichter-

stattung und Einholen von Berichten zu grund-
sätzlichen Themen der Sozialhilfe oder zu kon-
kreten Einzelfällen, 

d) Erarbeitung von Empfehlungen zu grundsätzli-
chen Themen der Sozialhilfe. 
 

Aufzählung der Mittel, mit welchen die Behörde ihre 
strategisch normativen Aufgaben wahrnehmen 
kann: stichprobenweise Überprüfung der Einzelfall-
dossiers, systematisch Einsicht in die Einzelfalldos-
siers, spezifische Berichterstattungen. 
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Inhalt Art. alt (Geschäftsordnung 2001) Inhalt Art. neu Bemerkungen 
Art. 12 
Die Leitung der Sozialberatung führt das Sekretariat der 
Fürsorgebehörde und ist für die ordnungsgemässe Füh-
rung der Geschäfte verantwortlich. 
Das Sekretariat unterstützt die Fürsorgebehörde in or-
ganisatorischen und administrativen Belangen. Insbe-
sondere obliegen ihm folgende Aufgaben: 
a) Vorbereitung der Geschäfte, Erstellen der Traktan-

denliste, Führung des Protokolls und Teilnahme an 
den Sitzungen der Fürsorgebehörde mit beratender 
Stimme, 

b) Ausfertigung, Bekanntgabe der Beschlüsse der Für-
sorgebehörde, Umsetzung der Beschlüsse in der So-
zialberatung gemäss Bestimmungen des Sozialhilfe-
gesetzes und der dazu gehörenden Verordnung unter 
Beachtung der Richtlinien des schweizerischen Fach-
verbands für Sozialhilfe über die Ausgestaltung und 
die Bemessung der Sozialhilfe, 

c) Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Instituti-
onen. 

Art. 14 
Die Geschäftsstelle unterstützt die Sozialhilfebe-
hörde in administrativen und fachlichen Belangen. 
Ihre Leistungen können von den Behördemitglie-
dern direkt in Anspruch genommen werden. 
Die Führung der Geschäftsstelle der Behörde ob-
liegt der zuständigen Bereichsleitung im Departe-
ment Soziales. Diese kann die Führung der Ge-
schäftsstelle an Mitarbeitende des Bereichs weiter 
delegieren. 
Die Geschäftsstelle nimmt an den Behördensitzun-
gen mit beratender Stimme teil. 
 

Neu ist in Art. 14 die Angliederung der Geschäfts-
stelle bei der zuständigen Bereichsleitung im De-
partement Soziales, mit der Möglichkeit zur weite-
ren Delegation. 
Administrative Tätigkeiten für die Behörde im Zu-
sammenhang mit den früheren Entscheidkompe-
tenzen entfallen. 

Art. 13 
Die vorliegende Geschäftsordnung wird durch den 
Stadtrat in Kraft gesetzt, sobald der Genehmigungsbe-
schluss des Grossen Gemeinderates in Rechtskraft 
erwachsen ist. 

Art. 15 
Die Geschäftsordnung vom 18.04.2001 wird aufge-
hoben. 
Die vorliegende Geschäftsordnung tritt, wenn der 
Genehmigungsbeschluss des Grossen Gemeinde-
rates und die Anpassung der Gemeindeordnung (X. 
Nachtrag) in Rechtskraft erwachsen sind, auf Be-
ginn der nächsten Amtsdauer in Kraft. 
 

Art. 15 erwähnt die Abhängigkeit von der Genehmi-
gung durch den Grossen Gemeinderat und von der 
Annahme der Anpassung der Gemeindeordnung in 
der Volksabstimmung sowie als Zeitpunkt des In-
krafttretens die nächste Amtsdauer. 

 


